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§4 .
Verantwortung

(1) Die Leiter der Betriebe sind für den Havarieschutz sowie 
die Milderung bzw. Beseitigung der Auswirkungen von Ha
varien in ihren Verantwortungsbereichen'verantwortlich. Das 
gilt entsprechend der Rechtsträgerschaft auch für Havarien 
an Energie-, Nachrichten-, Verkehrs-, Fortleitungs-, wasser
wirtschaftlichen und ähnlichen Anlagen und Einrichtungen 
sowie auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
außerhalb des Betriebsgeländes.

(2) Die Leiter der den Betrieben übergeordneten Organe ha
ben die Leiter der Betriebe bei der Erfüllung der Aufgaben 
zum Havarieschutz anzuleiten und zu kontrollieren. Die Mini
ster und die Leiter der anderen zentralen Staatsorgane haben 
zur einheitlichen Regelung — soweit erforderlich — zweigspe
zifische Bestimmungen zu erlassen.

(3) Die Leiter der den Betrieben übergeordneten Organe 
sind verpflichtet, die Leiter der Betriebe bei der Überwindung 
der Auswirkungen von Havarien zu unterstützen und in ihren 
Verantwortungsbereichen Maßnahmen zur Vermeidung glei
cher oder ähnlicher Havarien einzuleiten.

Aufgaben der Leiter der Betriebe im Havarieschutz

§5
(1) Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und 

anderer Festlegungen sind alle Maßnahmen zur Vorbeugung 
von Havarien zu treffen und die Werktätigen durch fachspe
zifische Ausbildung zur Sicherung eines störungsfreien Be
triebsablaufes zu befähigen sowie durch jährlich zu planende 
und periodisch durchzuführende Antihavarietrainings auf die 
Bekämpfung möglicher Havarien vorzubereiten.

(2) Gefahrenstellen, die zu Havarien führen können, sind 
zu ermitteln, ihre möglichen Auswirkungen unter Einbezie
hung von Experten zu analysieren und Maßnahmen zur Be
seitigung b z w . Verminderung der Gefährdungen zu treffen. 
Die Analysen sind bei sich verändernden Bedingungen zu prä
zisieren. Über die Gefahrenstellen und möglichen Auswirkun
gen sind die zuständigen Dienststellen der Deutschen Volks
polizei und des Ministeriums für Staatssicherheit zu infor
mieren.

(3) Auf der Grundlage der Einschätzung möglicher Gefahren 
und ihrer Auswirkungen sind . Einsatzdokumente zur Be
kämpfung möglicher Havarien, unter Beachtung der Festle
gungen über die Wahrung von Staats- und Dienstgeheimnis
sen, vorzubefeiten und bei Erfordernis zu präzisieren. In 
diese Einsatzdokumente sind die spezifischen Aufgaben und 
Maßnahmen der Betriebe zur personellen und materiell- 
technischen Sicherstellung des Einsatzes, einschließlich der Be
stimmung der Rang- und Reihenfolge der Handlungen zur 
Havariebekämpfung, sowie die erforderlichen Maßnahmen der 
Zusammenarbeit mit den Fachorganen der Räte der Kreise 
und den zuständigen Dienststellen der Deutschen Volkspoli
zei aufzunehmen. Die Maßnahmen der Zusammenarbeit sind 
besonders zu richten auf

a) die Abstimmung und Koordinierung betrieblicher Maß
nahmen, zur Bekämpfung möglicher Havarien und zur 
Beseitigung ihrer Auswirkungen mit den Handlungen 
der Organe, die die Bekämpfungsmaßnahmen unterstüt
zen ;

b) die Melde- und Informationstätigkeit der Betriebe bei 
Eintritt einer Havarie bzw. bei Feststellung von Gefah
ren, die zu Havarien führen können;

c) die unverzügliche Einleitung der Warnung der Bevölke
rung in gefährdeten Territorien;

d) die Einrichtung von Führungsstellen und die Herstellung 
von Nachrichtenverbindungen;

e) die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicher
heit.

(4) In Betrieben, in denen die Möglichkeit schwerer Hava
rien besteht, sind

a) die sich aus den Analysen und Präzisierungen der Ge
fährdungen ergebenden möglichen Auswirkungen auf 
angrenzende Territorien sowie die begründete Anforde
rung der für die Bekämpfung einer schweren Havarie 
zusätzlich bereitzustellenden Kräfte und Mittel den Vor
sitzenden der Räte der Kreise und den Leitern der zu
ständigen Dienststellen der Deutschen Volkspolizei der 
gefährdeten Territorien unverzüglich mitzuteilen;

b) die Einsätzdokumente mit den Vorsitzenden der Räte der 
Kreise und den Leitern der zuständigen Dienststellen der 
Deutschen Volkspolizei der gefährdeten Territorien ab
zustimmen und danach vom Leiter des Betriebes zu be
stätigen.

§6

(1) Die Bekämpfung von Havarien und ihrer Auswirkungen 
erfolgt in den Betrieben unter Verantwortung der Leiter der 
Betriebe.

(2) Die Bekämpfung von Havarien ist in erster Linie mit 
Kräften und Mitteln der Betriebe durchzuführen. Erforder
liche zusätzliche Kräfte und Mittel sind von den Leitern der 
Betriebe beim übergeordneten Organ anzufordern.

(3) Ist die Bekämpfung der Havarie mit den Kräften und 
Mitteln der Betriebe und der übergeordneten Organe allein 
nicht möglich und erfordert die von der Havarie ausgehende 
Gefahr für Menschen und Anlagen den unverzüglichen Ein
satz von Kräften und Mitteln des Territoriums, sind "diese 
beim Vorsitzenden des zuständigen Rates des Kreises durch 
die Leiter der Betriebe entsprechend den Einsatzdokumenten 
anzufordem.

§7

(1) Die Bekämpfung schwerer Havarien haben die Leiter 
der Betriebe persönlich zu leiten. Sie führen die Bekämpfung 
mit Hilfe des Stabes der Zivilverteidigung des Betriebes. In 
Betrieben, in denen ein Beauftragter der Zivilverteidigung 
eingesetzt ist, sind durch die Leiter der Betriebe geeignete 
Mitarbeiter zur Unterstützung des Beauftragten der Zivilver
teidigung für die Periode der Bekämpfung zu bestimmen.

(2) In Abhängigkeit von Umfang, Art und Charakter einer 
schweren Havarie kann die Leitung der Bekämpfungsmaß
nahmen von einem den Betrieben übergeordneten Organ oder 
einer Regierungskommission übernommen werden.

(3) Die Bekämpfung schwerer Havarien hat in Abstimmung 
und enger Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des zu
ständigen Rates des Kreises zu erfolgen. Die Abstimmung 
bzw. Zusammenarbeit ist auch durchzuführen, wenn ein den 
Betrieben übergeordnetes Organ bzw. ein anderes Organ die 
Leitung der Bekämpfung übernimmt oder übertragen erhält.

§ 8

Aufgaben der Vorsitzenden der Räte der’ Kreise

(1) Die Bekämpfung der Auswirkungen schwerer Havarien 
auf Territorien des betreffenden und angrenzender Kreise er
folgt unter Verantwortung der Vorsitzenden der Räte der 
Kreise als Leiter der Zivilverteidigung. Die dazu erforderliche 
Planung und Koordinierung wirksamer Bekämpfungsmaß
nahmen erfolgt auf der Grundlage der von den Betrieben an 
die Vorsitzenden der Räte der Kreise übergebenen Einschät
zungen der möglichen Gefährdungen für das Territorium.

(2) In enger Zusammenarbeit mit den Leitern der Betriebe, 
von denen bei Eintritt schwerer Havarien Gefährdungen für 
das Territorium ausgehen können, sind von den Vorsitzenden 
der Räte der Kreise konkrete Festlegungen für den Schutz der


